
 

Dritte Satzung zur Änderung der Festsetzung der Hebesätze für die 

Realsteuern 

 (Hebesatz – Satzung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen) 

 

 

Auf der Grundlage der §§ 5 und 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V), der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in 

Verbindung mit §§ 1 und 25 Grundsteuergesetz (GrStG) und des § 16 des Gewerbesteuer- 

gesetzes (GewStG) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung vom 27.03.2025 die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen 

erlassen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern 

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde 

Elmenhorst/Lichtenhagen vom 30.06.2016 wird wie folgt geändert: 

 

 

 In § 2 werden die Hebesätze neu festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

a) für land –und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)   271 v.H. 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)       236 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer         325 v.H. 

 

 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

Elmenhorst/Lichtenhagen, den 27.03.2025 

 

 

 

 

Uwe Barten     - Siegel – 

Bürgermeister 

 

 


